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Auch hierin wird offenbar, dass das Gericht ohne jede eigene Prüfung

und Aktenlektüre die Wertungen der Staatsanwaltschaft übernimmt.

Die Kammer weigert sich nach wie vor, wesentliche Bestandteile der

Akten zur Kenntnis zu nehmen. So hat kein Mitglied der Kammer bis­

lang Einsicht in die Unterlagen genommen, die sich zurzeit in einem

Kellerraum der BKI Kiel befinden, obwohl sich in diesen Räumlichkei­

ten zumindest bis zum 21. September 2009, dem Tag des Versuchs der

Verteidiger des Angeklagten dort Akteneinsicht zu nehmen,

u.a. folgende Unterlagen befunden haben:

• die sog. Franchiseverträge

• die "verwendeten AGB" (RB VII, BI. 2734)

Glaubhaftmachung:

1. dienstliche Erklärung des Vorsitzenden Richters am LG

2. dienstliche Erklärung des Richter am LG Dr.

3. dienstliche Erklärung des Richter Dr.

Die Relevanz der im Keller der BK! Kiel befindlichen Unterlagen er­

gibt sich aus folgendem, worauf die Verteidigung in einer Reihe von

Anträgen hingewiesen hat:

Keinem der Angeklagten wird vorgeworfen, selbst eine andere Person

getäuscht zu haben. Dies soll 11. Inhalt der Anklageschrift über 350

Firmen geschehen sein.

Für die vermeintliche Verknüpfung der Angeklagten mit den sog. Fran­

chisenehmem sind die Verträge von entscheidungserheblicher Rele­

vanz.

Gleiches gilt für die "verwendeten AGB". Der Inhalt dieser AGB ist rur
die Prüfung des Tatbestandsmerkmals der Täuschung ebenfalls von of­

fensichtlicher Relevanz.



        

        

          

           

          

        

       

  

 

  

         

         

    

        

             

        

 

           

          

      

          

          

        

         

          

       

        



        

          

       

          

           

         

      

         

         

        

   

       

      

    

       

       

      

    

     




